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Bekanntmachung über die Öffentliche Auslegung gem. § 3 (2) BauGB zur 3. Änderung des 

Bebauungsplans Nr. 112 „Westlich Dülmener Straße“ im vereinfachten Verfahren gem. § 13 

BauGB 

 

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die öffentliche Auslegung des Entwurfs der 3. 

Änderung des Bebauungsplans vom 02.01.2014 bis einschließlich 03.02.2014 hingewiesen. 

 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 112 „Westlich Dülmener Straße“ befindet sich im 
Süden des Ortsteils Nottuln.  
 
Der Änderungsbereich befindet sich im Norden des Geltungsbereichs des Bebauungsplanes und 
umfasst ein Grundstück an der Elisabeth- Selbert- Straße.  
 
Die genauen Abgrenzungen sind der nachstehenden Übersichtsskizze zu entnehmen. 
 
 

 
Übersichtsplan (ohne Maßstab) 

 
   Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 112 „Westlich Dülmener Straße“ 

 

    Änderungsbereich der 3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 112 „Westlich  

                         Dülmener Straße“ 

 

 

Ziel der Bebauungsplanänderung ist die Ausweisung einer zusätzlichen Fläche für die Errichtung 

von Stellplätzen, Garagen und Carports. 
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Der Bebauungsplanentwurf und seine Begründung liegen gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer 

eines Monats, vom 02.01.2014 bis einschließlich 03.02.2014, bei der 

 

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Bauen und Ordnung, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 

in der Zeit 

 

Mo. – Fr.       8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 
Mo., Di., Mi., 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 

Do.    14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. 

 

Es wird gem. § 13 Abs. 3 BauGB bekannt gemacht, dass der Bebauungsplan im vereinfachten 
Verfahren ohne Durchführung einer Umweltprüfung gem. § 2 Abs. 4 BauGB aufgestellt wird. 
 

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur Niederschrift 

abgegeben werden. Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der 

Beschlussfassung über den Bebauungsplan unberücksichtigt bleiben. Ein Antrag nach   § 47 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (Normenkontrollklage) ist unzulässig, soweit mit ihm Einwendungen 

geltend gemacht werden, die vom Antragsteller im Rahmen dieser Auslegung nicht oder verspätet 

geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht werden können. 

 

 

Nottuln, 09.12.2013 

 

 

 

Peter Amadeus Schneider 

Der Bürgermeister 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die nachstehende 

 

VII. Änderungssatzung zur Satzung der Gemeinde Nottun über die Straßenreinigung und die 

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren  vom 14.12.2006 
 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde,  

 

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist,  

 

c) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 

ergibt.  

 

 

Nottuln, den 18.12.2013 
 

    Gemeinde Nottuln 

    

 

 

 Peter Amadeus Schneider 

      Bürgermeister 
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VII. Satzung  

zur Änderung der Satzung der Gemeinde Nottuln über die Straßenreinigung und die 

Erhebung von Straßenreinigungsgebühren vom 14.12.2006  

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S.666), der §§ 3 und 4 des Gesetzes über die 

Reinigung öffentlicher Straßen (StrReinG NW) vom 18. Dezember 1975 (GV NW S. 706), und der 

§§ 4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NW) vom 21. 

Oktober 1969 (GV NW S. 712) in der zurzeit jeweils gültigen Fassung, hat der Rat der Gemeinde 

Nottuln in seiner Sitzung am 17.12.2013 folgende Satzung beschlossen: 

 

 

 

 

§ 1 

Das Straßenverzeichnis, Anlage zu § 1 Abs. 1, wird um folgende Straßen 

ab 01. Januar 2014 ergänzt: 

 

 

Bezeichnung der Straße 

von 

bis 

 

Lage der Straße 

(Ortsteil) 

Elisabeth-Selbert-Straße Frieda-Nadig-Straße  

Dülmener Straße 

Nottuln 

Helene-Weber-Straße Frieda-Nadig-Straße 

Frieda-Nadig-Straße 

Nottuln 

Frieda-Nadig-Straße Olympiastraße 

Helene-Wessel-Platz 

Nottuln 

 

Helene-Wessel-Platz Frieda-Nadig-Straße 

Elisabeth-Selbert-Straße 

Nottuln 
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§ 2 

 

Der § 5 erhält folgende Fassung: 
 

§ 5 Benutzungsgebühren  

(1) Die Gemeinde erhebt für die von ihr durchgeführte Reinigung der öffentlichen Straßen 

Benutzungsgebühren nach § 6 Abs. 2 KAG NRW in Verbindung mit § 3 Abs. 1 StrReinG 

NRW. Den Kostenanteil, der auf das allgemeine öffentliche Interesse an der Reinigung 

entfällt, trägt die Gemeinde. 

 

(2) Bei den Benutzungsgebühren gem. § 6 Abs. 4 handelt es sich um grundstücksbezogene 

Benutzungsgebühren, die als öffentliche Last auf dem Grundstück ruhen. 

 

 

 

 

§ 3 

 

Diese Satzung tritt am 01. Januar 2014  in Kraft.  
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die nachstehende 

 

XI. Änderungssatzung zur Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Benutzung der 
öffentlichen Abfallentsorgung in der Gemeinde Nottuln vom 23.12.1999 
 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

e) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde,  

 

f) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist,  

 

g) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 

h) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 

ergibt.  

 

 

Nottuln, den 18.12.2013 
 

    Gemeinde Nottuln 

    

 

 

 Peter Amadeus Schneider 

      Bürgermeister 
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XI. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Nottuln über die Erhebung von 
Gebühren für die Benutzung der öffentlichen Abfallentsorgung der Gemeinde Nottuln 
vom 23. Dezember 1999 in der Fassung der Bekanntmachung vom 18.12.2013 

 

 

Aufgrund des § 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW S. 666) und der §§ 1, 4 und 6 des 

Kommunalabgabengesetzes (KAG) für das Land Nordrhein-Westfalen vom 21.10.1969 (GV NRW S. 
712/SGV NRW S.610) in der jeweils gültigen Fassung sowie § 20 der Satzung über die 
Abfallbeseitigung in der Gemeinde Nottuln vom 23. Dezember 1999 in der zur Zeit gültigen 

Fassung hat der Rat der Gemeinde Nottuln in seiner Sitzung am 17.12.2013 folgende Satzung 
beschlossen: 
 

 
§ 1 

 

§ 1 wird wie folgt geändert: 
 
a)  

14-tägliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 
Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 14-
täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

238,92 € 

 
4-wöchentliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 

14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
189,84 € 

 
14-tägliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr (im 

Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne  

 
184,92 € 

 
4-wöchentliche Abfuhr der 80 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 

(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne  

 
135,72 € 

 
14-tägliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 

(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 
14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
267,96 € 

 
4-wöchentliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher 

Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l 
Papiertonne  und 14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
204,36 € 

 

14-tägliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 

213,84 € 

 

4-wöchentliche Abfuhr der 120 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher 
Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l 
Papiertonne 

 

150,24 € 
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14-tägliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne und 

14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 

 
354,84 € 

 
4-wöchentliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher 

Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l 
Papiertonne und 14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 
247,80 € 

 

14-tägliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher Abfuhr 
(im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l Papiertonne 

 

300,84 € 

 
4-wöchentliche Abfuhr der 240 l Restmülltonne mit 4-wöchentlicher 

Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l 
Papiertonne 

 
193,68 € 

 

wöchentliche Abfuhr des 1,1 m³ Restmüllcontainers mit 4-wöchentlicher € 
Abfuhr (im Außenbereich mit 8-wöchentlicher Abfuhr) der 240 l 
Papiertonne und 14-täglicher Abfuhr der 120 l Biotonne 

 

2.609,88 € 

 
b) 1.) für die Bereitstellung von einem zusätzlichen 120 l Biovolumen  0,00 € 

  (1., 3., 5., etc.) 
 2.) für die Bereitstellung von einem zusätzlichen 120 l Biovolumen 77,04 € 
  (2., 4., 6., etc.) 

 
c) für die Breitstellung einer zusätzlichen 240 l Papiertonne 0,00 € 
 

d) für die Aufstellung, Abholung und den Austausch von 80 l-, 120 l-, 240 l- 14,00 € 
 Gefäßen je Tauschvorgang (Ein Tauschvorgang beinhaltet bis zu drei Gefäße) 
 

e) für die Aufstellung, Abholung und den Austausch von 1,1 m³-Containern 28,00 € 
 je Tauschvorgang (Ein Tauschvorgang beinhaltet einen 1,1 m³-Container 
 zzgl. der 240 l Papiertonne und der 120 l bzw. 240 l Biotonne) 

 
f) für die Bereitstellung einer Gewerbeabfalltonne (80 l Restmüll mit    112,68 € 
 4-wöchentlicher Abfuhr) 
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§ 2 

 

 
Zwischen § 2 und § 3 wird neu eingefügt: 

 
§ 2 a Benutzungsgebühren 
 

Bei den Benutzungsgebühren gem. § 1 handelt es sich um grundstücksbezogene 
Benutzungsgebühren, die als öffentliche Last auf dem Grundstück ruhen.  

 

 
§ 3 

 

Die Satzung tritt am 01. Januar 2014 in Kraft. 
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Satzung der Gemeinde Nottuln  

über die Errichtung und Unterhaltung von Übergangswohnheimen 

 

 
Aufgrund des § 7 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in 
der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV NW, S. 666), der §§ 2, 4 und 6 

Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969 (GV NW, S. 
712), des Gesetzes zur Ausführung des Asylbewerberleistungsgesetzes (AG AsylbLG) vom 
28.02.2003 (GV NRW S. 95) und des Gesetzes über die Zuweisung und Aufnahme ausländischer 

Flüchtlinge (Flüchtlingsaufnahmegesetz – FlüAG) vom 28.02.2003 (GV NRW S. 93) jeweils in der 
zur Zeit gültigen Fassung hat der  
Rat der Gemeinde Nottuln am 17.12.2013 folgende Satzung beschlossen: 

 
 
§ 1  Rechtsform, Personenkreis und Zweckbestimmung 
 

(1) Die Gemeinde Nottuln errichtet und unterhält Übergangswohnheime zur vorläufigen und 
vorübergehenden Unterbringung von ausländischen Flüchtlingen und Obdachlosen. 

 

(2) Die Übergangswohnheime sind nicht rechtsfähige Anstalten des öffentlichen Rechts. 
 
(3) Das Benutzungsverhältnis zwischen der Gemeinde Nottuln und den Benutzern ist öffentlich-

rechtlich. 
 
 

§ 2  Aufsicht, Verwaltung und Ordnung 
 
(1) Die Übergangswohnheime unterstehen der Aufsicht und der Verwaltung des Bürgermeisters. 

 
(2) Für jedes Übergangswohnheim ist das Zusammenleben der Benutzer, das Ausmaß der 

Benutzung und die Ordnung in dem jeweiligen Übergangsheim durch eine Hausordnung 

geregelt. 
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§ 3  Einweisung 

 
(1) Unterzubringende Personen (§ 1 Abs. 1) werden durch schriftliche Einweisungsverfügung des 

Bürgermeisters unter dem Vorbehalt des jederzeitigen Widerrufs in ein Übergangswohnheim 

eingewiesen. Die Benutzer erhalten gegen schriftliche Bestätigung: 
 

1. die Einweisungsverfügung, in der die unterzubringende Personen, das 

Übergangswohnheim und die Höhe der Benutzungsgebühren bezeichnet sind, 
 

2. einen Abdruck dieser Satzung und der Hausordnung des jeweiligen 

Übergangswohnheimes, 
 

3. die Schlüssel der Unterkunft. 

 
 
(2) Ein Anspruch auf Zuweisung einer bestimmten Unterkunft besteht nicht. Die Benutzer 

können nach vorheriger Ankündigung mit einer Frist von 2 Tagen sowohl innerhalb eines 
Übergangswohnheimes von einer Unterkunft in eine andere, als auch von einem 
Übergangswohnheim in ein anderes verlegt werden; bei Verlegung in ein anderes 

Übergangswohnheim gilt Abs. 1 Satz 2 sinngemäß. 
 
(3) Durch Einweisung und Aufnahme in ein Übergangswohnheim ist die untergebrachte Person 

verpflichtet 
 

1. die Bestimmungen dieser Satzung und der Hausordnung des jeweiligen 
Übergangswohnheimes zu beachten, 

 
2. den mündlichen Weisungen der mit der Aufsicht und der Verwaltung des 

Übergangswohnheimes beauftragten Bediensteten der Gemeinde Folge zu leisten. 

 
(4) Eine Einweisung kann widerrufen werden, wenn der Benutzer 
 

1. anderweitigen Wohnraum zur Verfügung hat, 
 
2.  sich offensichtlich nicht mehr zu Wohnzwecken in der ihm zugewiesenen Unterkunft 

aufhält,  
 
3. schwerwiegend oder mehrfach gegen diese Satzung, die Hausordnung des jeweiligen 

Übergangswohnheimes und/oder die mündlichen Weisungen (Abs. 3 Nr. 2) verstoßen 
hat, insbesondere Schäden grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeiführt. 

 

(5) Der Benutzer hat das Übergangswohnheim unverzüglich zu räumen, wenn 
 

1. die Einweisung widerrufen wird, 

 
2. der Benutzer seinen Wohnsitz wechselt. 
 

Die Räumung einer Unterkunft kann nach den Vorschriften des 
Verwaltungsvollstreckungsgesetzes für das Land NRW zwangsweise durchgeführt werden. 
Der betroffene Benutzer ist verpflichtet, die Kosten einer Zwangsräumung und die 

Schadensbeseitigung nach § 3 Abs. 4 Ziffer 3 zu tragen. 
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(6) Das Benutzungsverhältnis endet mit der ordnungsgemäßen Übergabe der Unterkunft und der 
dem Benutzer überlassenen Gegenstände an einen mit der Aufsicht und der Verwaltung des 
Übergangswohnheimes beauftragten Bediensteten der Gemeinde Nottuln. 

 
 
§ 4  Gebührenpflicht 

 
(1) Die Gemeinde Nottuln erhebt für die Benutzung der von ihr errichteten und unterhaltenen 

Übergangswohnheime Benutzungsgebühren und Verbrauchskosten. 

 
 
(2) Gebührenpflichtig sind die Benutzer der Übergangswohnheime. Eltern, die mit 

minderjährigen Kindern in ein Übergangswohnheim eingewiesen werden, haften als 
Gesamtschuldner für den Anteil der Minderjährigen an der Benutzungsgebühr. 

 

(3) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tage an, von dem der Gebührenpflichtige die 
Unterkunft benutzt oder aufgrund der Einweisungsverfügung benutzen kann. Sie endet mit 
dem Tag der ordnungsgemäßen Übergabe der Unterkunft an einen mit der Aufsicht und 

Verwaltung des Übergangswohnheimes beauftragten Bediensteten der Gemeinde Nottuln. 
 
(4) Die Benutzungsgebühr ist jeweils monatlich im Voraus und zwar spätestens am dritten 

Werktag nach der Aufnahme im Übergangswohnheim, im Übrigen bis zum fünften Werktag 
eines jeden Monats an die Gemeindekasse Nottuln zu entrichten. 

 

(5) Besteht die Gebührenpflicht nicht während des gesamten Monats, wird der einzelne 
gebührenpflichtige Tag spitz berechnet. Einzugs- und Auszugstag werden jeweils als voller 
Tag berechnet. Am Tage der Verlegung von einer Unterkunft in eine andere ist nur die 
Tagesgebühr für die neue Unterkunft zu entrichten. 

 
 
§ 5  Gebührenberechnung 

 
(1)    Die Gebühr wird nach der Grundfläche der benutzten Räume berechnet, die auf volle  
        Quadratmeter aufgerundet wird. Gemeinschaftsflächen werden anteilig berücksichtigt. 

 
(2)    Der Gebührensatz beträgt je Quadratmeter und Monat:  5,03 €  
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(3) Neben den Benutzungsgebühren sind für das Übergangswohnheim Daruper Str. 42 – 46  die 

Verbrauchskosten aufgrund einer Kalkulation in monatlichen Pauschalbeträgen wie folgt zu 
entrichten: 

 

1. Strom 27,29 € 
(Pauschale für Einzelpersonen in Wohngemeinschaften, ansonsten Direktbezug vom 
Stromversorger s.u.) 

2. Wasser  11,13 €/Person 
3. Heizung 0,94 €/m² 
4. Sonstige Nebenkosten 16,36 €/Person € 

(Allgemeinstrom z.B. Licht im Hausflur u. Abfallbeseitigung) 
 

Die technischen Voraussetzungen an der Daruper Straße ermöglichen eine Abrechnung der 

Benutzer direkt mit dem Stromversorger. Bei Wohngemeinschaften tritt die Gemeinde 
Nottuln als Kunde auf. 

 

Neben den Benutzungsgebühren sind für das Übergangswohnheim Weseler Str. 21 die 
Verbrauchskosten aufgrund einer Gebührenkalkulation in monatlichen Pauschalbeträgen wie 
folgt zu entrichten: 

 
1. Strom  40,76 €/Person  
2. Wasser  19,93 € /Person 

3.  Heizung 0,74 € /m² 
4. sonstige Nebenkosten 7,96 €/Person 
 (Abfallbeseitigung) 
 
Für die Entrichtung der Verbrauchskosten (Kostenbeiträge) gilt § 4 Abs. 2 - 4 entsprechend. 

 
 

§ 6 Inkrafttreten 
 
Diese  Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft.  

Gleichzeitig tritt die Satzung vom 16.12.2008, zuletzt geändert durch die Satzung vom 01.01.2012, 
außer Kraft. 
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Bekanntmachungsanordnung 
 

Die vorstehende 

 

Satzung der Gemeinde Nottuln über die Errichtung und Unterhaltung von 

Übergangswohnheimen  

 

wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 

Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht 

werden kann, es sei denn, 

 

i) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 

nicht durchgeführt wurde,  

 

j) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan 

nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist,  

 

k) der Bürgermeister den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder  

 

l) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei 

die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 

ergibt.  

 

 

Nottuln, den 18.12.2013 
 

    Gemeinde Nottuln 

    

 

 

 Peter Amadeus Schneider 

      Bürgermeister 
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A m t l i c h e  B e k a n n t m a c h u n g   

über die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des Lärmaktionsplans Stufe II 

der Gemeinde Nottuln gem. § 47 d Abs. 3 BImschG 

 

Mit dieser amtlichen Bekanntmachung wird auf die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Entwurf des 

Lärmaktionsplans Stufe II der Gemeinde Nottuln hingewiesen.  
Der Lärmaktionsplan gilt für das gesamte Gemeindegebiet. Schwerpunkte sind die A 43 und die B 
525. 

Der Entwurf des Lärmaktionsplans liegt für die Dauer eines Monats vom 08.01.2014 bis zum 
07.02.2014 bei der  

Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln 

FB 3 Bau- und Ordnung, im Flur vor den Zimmern 714 und 715 

 in der Zeit 

Mo. – Fr.       8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi., 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Do.    14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

 

zu jedermanns Einsicht öffentlich aus. Zusätzlich wird der Entwurf des Lärmaktionsplans im 
Internet unter  

www.nottuln.de → Bürgerservice/Rathaus → Planen und Bauen  

bereitgestellt.  

 
Es besteht Gelegenheit, sich innerhalb der genannten Frist über die 
Lärmminderungsplanung der Gemeinde Nottuln, die Erforderlichkeit zur Aufstellung des 

Lärmaktionsplans, die allgemeinen Ziele und Zwecke der Lärmaktionsplanung, die sich 
wesentlich unterscheidenden Vorschläge zur Lärmminderung und die voraussichtlichen 
Auswirkungen der Planung zu unterrichten.  

Stellungnahmen können während der Auslegungsfrist schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift abgegeben werden. Die fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen werden 

bei der Überarbeitung des Entwurfs des Lärmaktionsplans berücksichtigt.  

 

Nottuln, 13.12.2013 

 

 

Peter Amadeus Schneider   

Der Bürgermeister 
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Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 
 
über die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 103  „Neufassung und 
Erweiterung des zurzeit noch verbindlichen Bebauungsplanes Nr. 69 Südwestlich 

Appelhülsener Straße II“                        
 
 

Der Rat der Gemeinde Nottuln hat in seiner Sitzung am 17.12.2013 die Änderung und Erweiterung 
des Bebauungsplanes Nr. 103  „Neufassung und Erweiterung des zurzeit noch verbindlichen 
Bebauungsplanes Nr. 69 Südwestlich Appelhülsener Straße II“ der Gemeinde Nottuln gemäß § 10 

BauGB im beschleunigten Verfahren gemäß § 13a BauGB in der derzeit geltenden Fassung als 
Satzung beschlossen und die zugehörige Begründung gebilligt. 
  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 103 befindet sich im Ortsteil Nottuln südwestlich 
angrenzend an die Appelhülsener Straße. Der Änderungs- und Erweiterungsbereich befindet sich 
im Norden des Geltungsbereichs. Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 103 

ergibt sich aus der beigefügten Übersichtsskizze. 
 
Ziel des Änderungs- und Erweiterungsverfahrens war die Verschiebung einer Baugrenze sowie eine 

Änderung der Art der Nutzung, um eine gewerbliche Nutzung einer Teilfläche des Bauhofes zu 
ermöglichen. 

 
 

ohne Maßstab 

  Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 103  

 Geltungsbereich der Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. 103 
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Bekanntmachungsanordnung: 

 
Vorstehende Satzung wird hiermit gem. § 10 Abs. 3 BauGB ortsüblich bekanntgemacht. 
Mit dieser Bekanntmachung wird die Änderung und Erweiterung des Bebauungsplanes Nr. Nr. 103  

„Neufassung und Erweiterung des zurzeit noch verbindlichen Bebauungsplanes Nr. 69 Südwestlich 
Appelhülsener Straße II“  rechtsverbindlich. 
 

Die vorgenannte Satzung einschließlich ihrer Begründung kann ab sofort dauerhaft von jedermann 
bei der  
Gemeinde Nottuln, Stiftsplatz 7/8, 48301 Nottuln, FB 3 Bauen und Ordnung 

während, der allgemeinen Dienststunden und zwar: 
 

Mo. – Fr.       8.30 Uhr bis 12.30 Uhr 

Mo., Di., Mi., 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr 
Do.    14.00 Uhr bis 18.00 Uhr 

 

eingesehen werden. Auf Verlangen wird über den Inhalt Auskunft gegeben. 
 
 

Gemäß § 215 Absatz 2 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. 
September 2004 (BGBl. I S.2414), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 31. Juli 2009 
(BGBl. I S. 2585), wird auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von 
Vorschriften, sowie auf die Rechtsfolgen gemäß den §§ 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 und 

215 Abs. 1 BauGB und § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung NRW in der derzeit gültigen Fassung 
hingewiesen. 
 

Hinweise: 
 
Die entsprechenden Gesetzesvorschriften lauten wie folgt: 

 
1. Baugesetzbuch § 44 Abs. 3, Sätze 1 und 2 sowie Abs. 4: 
  

(3) „Der Entschädigungsberechtigte kann Entschädigung verlangen, wenn die in den  §§ 39 bis 
42 BauGB bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des 
Anspruchs dadurch herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei 

dem Entschädigungspflichtigen beantragt.“  
 

(4) „Ein Entschädigungsanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des 

Kalenderjahres, in dem die in Abs. 3, Satz 1 bezeichneten Vermögensnachteile eingetreten 
sind, die Fälligkeit des Anspruchs herbeigeführt wird.“  
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(5)  
 

2. Baugesetzbuch § 215 Abs. 1:  

 
(1) „Unbeachtlich werden:  

1.  eine nach § 214 Abs. 1, Satz 1 Nr. 1 bis 3 beachtliche Verletzung der dort be- 

 zeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs.2 beachtliche Verletzung der Vor- 

schriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und Flächennutzungsplans und 

3.  nach § 214 Abs. 3 Satz 2 beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Flächennutzungsplans oder der 

Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 
2a beachtlich sind.“ 

 
3. Gemeindeordnung NRW § 7 Abs. 6:  
 

(6) „Die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften dieses Gesetzes kann gegen 
Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn:  

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren 
wurde nicht ordnungsgemäß durchgeführt,  

b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,  
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.“

  
 
 

Nottuln, 18.12.2013 
 
 

 
 
Peter Amadeus Schneider 

Bürgermeister 
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Nottuln, 17. Dezember 2013 

 

 

Jagdgenossenschaft 

Nottuln III Stockum 

 

Einladung 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 

 
hiermit lade ich zu einer Genossenschaftsversammlung der J 

agdgenossenschaft Nottuln III Stockum ein. 

 
Die Versammlung findet statt am 
 

Montag, den 13. Januar 2014 um 19.30 Uhr 
 

in der Gaststätte Waltering, Draum 105, 48301 Nottuln. 

 
 

Tagesordnung 

 
1. Feststellung der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 
 

2. Genehmigung der Niederschrift der Genossenschaftsversammlung vom 29.07.2013 
 
3. Ersatzwahlen 

 
4. Bekanntgabe der auf Grund der Ausschreibung im Rheinisch-Westfälischen Jäger  
    eingegangenen Pachtangebote 

 
5. Erteilung des Zuschlags zur Jagdverpachtung ab dem 01.04.2014 
 
6. Verschiedenes 

 
 
 

 
Heribert Stockmann 
Jagdvorsteher 
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